
  

Betriebsordnung 

$1 

Betriebsführung und Betriebsgefolgibaft verbinden fich tm 
Betriebe zit einer nationalfoztafiftiihen Betriebsgemein- 

Ihaft. Sie berußt auf gegenfeitiger, berirauensvoller Ka- 
meradfchaft. Fhre Arbeit dient dem Mohle des Netriebes 

td Damit dem Nugen unferer Volksgemeinjchaft, 
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Die Betriebsgemeinfhaft baut fi auf der Ehre eines 

jeden Volfagenoffen auf, Alfe Befolgfchaftsntitglieder haben 
fich diefer Tatfache Beivußt zu fein und fi) dnntach in Ihrem 
dienftlichen und perfönlichen Berfehr innerhalb der Be- 
triebsgemeinfihaft zu richten. 

Über die Zugehörigfeit zur Betriehsgemeinfchaft (Einftel- 

fungen und Entlaffungen) entfcheldet ausjchlieflich ber 

Betriebsführer bzmo. der von ihm hierfür beauftragte Stell- 
vertreter nach Beratung mit dem Vertrauensrat. 

Die Entlaffung von Gefolgiaftsmitgliedern, Die länger ala 
10 Fahre ber Betriebsgemeinfchaft angehören, bedarf aufer- 
bem nach 8 12. G des Gefellichaftsvertrages vont 14. 9.1928 
der Zuftinmmung des Anrffichtscates, 

83 
Einftellung: 

1. Bei der Einftellung zur Aushilfe, zuw Probe oder im 

feften Arbeitsverhältnis find vor Aufnahıne der Tätige 
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  keit Zeugniffe, Stenerfarien, Verfiherungs: md Nr 

validenfarten und — feiweit vor der Betriebsfiihnung 

berfangt — auch Lebenslauf und Lichtbild in der 

Perfonalabteilung abzugeben. 

. Der Familienftand fowie feine Veränderung, Wohnung 

und Wohrumgswechfel find binnen drei Tagen dem 
Betriebsfihrer oder der zuftändigen Abteilung befamnt- 

zugeben. Kommt ein Mitglied der Befolgjejaft diefen 

Pflichten richt rach, fo gelten alle Zufchriften, die an 

die alte Anfehrift gerichtet find, als rechizeitig zugeftelft. 

. Wöchnerinnen netffen bei der Einjtellung eine Schen- 

zeit von acht Mechen überftander haben nad nadj- 

weifen, daß jfeit ihrer Niederkunft wenigftens fechs 
Wochen verfloffen find. 

. lt eim Arbeitstanerad, der gemäß den gejeßlicher 

Beltinimmumgen Mitglied der Allgemeinen Drtsfranfen- 
faffe fein mp, bei einer aufgrund der NReichsverfiche- 

rungsordnung anerkannten Erfaßfranfenfaffe ver- 

ficgert, fo find die Belege hierfür dem Lohnbiro aus- 

zuhändigen. 

. Seder Arheitälamerad erhalt bei feinem Eintitt die 

Betriebsordiuung, Die er Durch eigene Namensunter- 

fchrift in einem bierfür Beftinnten Buche vder einer 

Berforralfarte anzuerlennen hat. Erft nad) Leiftung 
ber Unterfehrift gilt der Arheitstantevad als eingeftelft. 

. Bei Einftelling zur Probe uber zur Aushilfe muß dies 

ausdrücffich vereinbart werden. Yırfowveit die nefeh- 

lichen Beltinmmungen nichts Gegenteiliges feftlegen, 
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toixd die KHöchftdauer ber Probezeit auf ein Fahr Jeft- 
gelegt. Das Dienftverhäktnig geht nur dam in ei 

feites über, ivenm bem Arheitsfanteraden dies bon dem 
Perriebsführer oder feinem Benuftraglen ausdriuffich 

vor Ablauf des Arshilfe- oder ANeNerhan mit 

geteilt wird. 

g4 
Arbeitägett: 

1, Die Arbeitözeit beträgt dB Stunden pro Woche. Bei 

Arbeitsmangel ların der Bettiebsführer nach Beratung 

mit dem Vertranensrat bie Arbeitszeit berfürgen. 

2. Beginn und Ende ber Arbeitszeit jorwie die Panjen 

während der Arbeitszeit werden durch Arfehlag be 
fanıttgegebert. Allgemeine Abrveichungen hieroon foroie 

folhe, die in einzelnen Abteilungen oder file einzelne 
Arbeitsfamteraden notwendig find, beftimmt der Bes 
triebaführer oder fein hierfür bemtftxagter Stellver. 

treter nach Beratung mit dem Vertranensvat 

3. Beginn und Ende der Arbeilägett folvir die Paufen bei 

Arbeiten außerhalb des Betriebes (z.B. Montage und 

Revifionsarbeiten, Befuche bei der Kundichaft u. dal.) 

werden bon dem Betriebsführter im Rahmen der Be- 

flimmungen der Zarifordnung unter Berüdfichtigung 

der Belange der Rundfchaft feitaelegt. 

4, Überftunden, Nacht- und Sonntagsarbeit in einzelnen 
Abteilungen fird mer zuläffig, ern fie im Sfntereffe 

des eigenen Betriebes bzw. bei Montagen im uter- 

effe des Betriehes und damit der gefamter Betriebs: 
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gerreinfchaft notwendig find. Ste werden von dem Be- 

teiebsfüihrer oder feinem Beanftragten fire dei tfrage 

Tomntenden Zeil der Gefolaihaft nach Anhörung des 
BVertranenscates angenrönet und — joveit inı Tarif 

vorgeichrieben — dire) Keierfumden ahgegoltert. 

Überjtumden, die ohne Wiffen und Einberjtändnis des 
Betriebsführers Kziv, feiner Beauftragten geleiftet 

werden, Fönnen nicht anerkannt merden, 

Ettva bon der Rımdfhaft verlangte Überfiundenarbeit, 
Nacht- oder Sonntagsarbeit darf nie im Einverftund- 
nis mit dem Betriebsführer bzw. deffen Beauftragten 

eleijtet werden, 

. Fir dringenden Fällen kann die Betriebsführung Über- 

tunden anordnen. Ber Vertranensrat ift aladann 

baldmöglichft zu benachrichtigen. 

. Bei Mherhefchäftinung oder Unterbeichäftigung einzel- 

ner Abteilungen feiwie in befonderen Fällen, 3. ®. 

während der Fnventnraufnahnte, fan die Betriebs: 

leitung in Verbindung mit dem Vertrauendrat die 

Urbeitsfanteraden an andere Arbeitspläke ftellen ale 
diejenigen, für die jte eingeftellt wurden. Das nleiche 

gilt, wenn ein Arbeitäfamerad bei der ihm üihertre: 

genen Arbeit den allgemeinen Leiltungedurccjichnitt 

des Betriebes nicht erzielt. Für die Veftimmung des 

Arheitsentgelts gilt $ 5, Ziffer 2 und Ziffer 7, 

. Die zuc eftftelling der Aitvefenheit jedes Aröcits- 

fameraden vorhandenen Sontrolleintichtungen find 

ausnahmslos tion jedem Arbeitstameraden zu berrugen 

% 

Hrbeitsfameraden, Die aus itgendmelchen dringenden 
Sründen die Arbeitäftelfe früher zu verfaffen taiin 
fchen, erhalten von dem mit der Führung der Ab- 
teifitng beauftragten NAebeitsfameraden einen Aus: 
iveis, Diefer ift bet der Kmitroflftelle abzugeben. 

Bei Arbeiten auferhalb tes Betriebes Ift vor dem Ber- 

Lafjeit der Arheitaftelle forwohl dem Büro als aid dem 

Kunden Meldung zu machen. 

8. Der mit der Fithrung der Abteilung ober einer Mon- 

tage beaufttagte Axbeitöfamerad hat als Feßter ben 

Arbeitsraum bzw. die Banftelle zu berlaffen, 

g5 

Lohne und Gehaltazgahlung: 

1. Die Auszahlung des Arbeitsentgefis findet fir die 
Arbeitäfameraden, die eine angeftelltenverfichernngs- 

pffichtige Zätigleit ausüben, am Schluffe eines jeden 

Monats, an Arbeitskameraden, die eine invalidenver- 

fiherungspflichtiae Tätigkeit ausüben, am freitag 

einer jeden Woche twährend der Arbeitszeit jtatt. Die 

Lohnfinmen fönnen unter Ausgleich bei der näcjften 

Bohnzahlung abgermmdet werben, 

2, Die Höhe der Entlohmmug wird beftimntt von der Gitte 

mb dem Umfang der geleilteten Arbeit. Als Mindeft- 

entlohmng gelten die 5. Bt. örtlich feitgelegten Tarif- 

füge,   

%. Für jede Lohnzahlung wwird eine Abrechnung gefertigt, 

aus der daS Urheitzenigelt, etivaige Zitlagen und Die 

Abzitge herborgehen.



a) Für Wrbeiten des Betriebs wird die Abrechnung 

vor der Auszahlung des Mrbeitsenigelts jedem 

Arbeitsfanteraden zur Nachprüfung übergeben. Die 

Richtigleit dev Abrechnung ift durch Unterfchrift 
anzuerfennen. Die Auszahlung des Arbeitsenigelts 

wird von dem zurftändigen Abteilungsführer in Ge- 

meinfchaft mit einen Arbeitsfameraden aus dem 

Kohnbiro vorgenommen. 

Für Arbeiten aukerhalb des Betriebes Farm bie 

Abrechrung und das Arbeitsentgelt dur) einen 

Boten oder vwermittel3 der Poft zugeleitet werden. 

Bei Überfendung durch Boten ift der Empfang des 

Arbeitsenigelts fihriftlich zu Geftätigen. 

. Seber Gehaltzahlung wird eine Abrechnung beigefügt, 

aus ber das Bruttogehalt jorie eitvaige Zulagen und 

die Mbzlige zu erfehen find, Der Empfang des Arbeits- 

entgelt3 twirh ben Sefolgichaftsmitglied, das die Aus- 
zahlung borhimmt, jehriftlich beftätigt. 

. Ein Einfprud) gegen die Abredimung zu 3b und 4 

fan mer innerhalb 24 Stunden nach deren Erhalt 

borgenommen iverden. 

Bei Beläftigung aukerhalb deö Betriebes fann der 
Einfpruch fhriftlich geltend gemacht werden. Die Ein- 
fpruchafeift beginnt in diefem Falle bei Exhalt der 

Abrechnung. 

. Das Xrbeitsenigelt it jofort bei Auszahlung nadzu- 

prüfen. Eine fpütere Beanftandung fan nicht aner- 

fannt werben. 

b) 

7. Bei Übergang von einer Art der Beichäftigung in eine 

10. 

11, 

geitndlegende andere fanıı die Betriebäleitung fr den 

betr. Arbeitsfameraden eine dem Einzelfall angepakte 

Übergangsregelung hinfichtlich des Entgelt3 treffen. 
Die Entiheidung hiertber obliegt dem Vetriebsführer 

nad Anhören des Vertrauenstates. 

. Die Höhe ber Auslöfngen für Arbeiten außerhalb des 

Betriebes beftinumt der jeweils infrage konmende ört- 

Tide Tarif. 

. Nichtgeleiftete Arbeit wird einem Aebeitsfamerader 

fediglich in folgenden Fällen, die nadzuveifen find, 

bergittet: 

a) bei Betriebsunfällen im Sinne des Unfallverjiche- 

zungögefebes; 

b) beim Xode eines in häuslicher GemeinfChaft mit 

ihn Tebenden Familienangehörigen; 

e) für Arbeiten im Sfntereffe der Betriebsgemein 

Ichaft, Die Vertrauensratsmitglieder auf Veran: 

lafjung des Betriebsführers zu Teiften habeıt. 

Milgliever dex Gefolgichaft, die vor dem regelmäßigen 
Gehalts: oder Lohnzehfungstag ausfcheiden, erhalten 

den ihnen zujtehenden Betrag am Tage des Aus 

jcheidens. 

Borfchnkjahlungen merden von der nächften Behalts- 

oder Zohnzahlung in Abzug gebracht. 
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S#h 
Urlaub: 

1. 8 Uclanb wird don der Vetricbsführung die in den 

derzeitig gültigen Zartfverträgen fefigelegte Zeit als 

Mindefturlaub anerfanıtt. Die Betriebsführung tft 

jedod) bereit, einer weitergehenden Regelung zuzuftun- 

men, wer die mirtfchaftlichen Berhältniffe das ge- 

Ttatten. 

2, Gefuche um Urlaub in befonderen Fällen find mög: 

Tichft einen Tag zubor bei dem Arbeitsfameraden, der 

die Abteilung führt, zir Stellen. 

87 

Arbeit3verfäumnie: 

Bei Arbeitöverfäunmnis infolge Krankheit oder aus for- 

ftigem Anlaß tft die Betriebsführung innerhalb 24 Stum 

den unter Angabe der Gründe zu berfländigen, Bei einer 

Krankfheitsdaner don mehr al3 einer Woche ift auferdent 
die Befheinigung der Krankenkafie über die dom Arzt feft: 

gefteflte Arbeitsunfähigkeit beigubringen. 

88 
Kündigungen: 

Wenn nichts anderes bereinbart ift, fo gelten die im Ge- 

fe oder in der Zariforbuung borgefeheren Kündigungs- 

termine. Längere Kiindigingsfrilten als diejenigen, Die im 

Gefeß oder in der Tarifordnung borgefehen find, bebürfen 
zu ihrer Gülfigleit der jhriftlichen Veftätigung durch dei 

Betriebsführer oder defjen Stellvertreter. 

  

10 

89 

Sriftlofe Entlaffung: 

Anfer den im Gefeh borgefchenen Sründen tft die Ber 

triebafihrug zur friftlojen Ernilaffung berechtigt insbe- 

fondere in nachftehenden Fällen: 

a) wenn ein Arbeitsfamerab orte ausreichenden Srund 

feiner Arbeit fernbleibt ober feiner Anzeigepfliht mus 

$ 7 nicht nachlommt; 

b) wenn er troß Verwarnung die Arbeitögeiten nicht times 

hält (mieberholte Verfpätungen ufm.); 

©) term er Betriebsunterlagen (Zeicjmungen, Schaltun- 

gen, Belchreibungen, Werkzeuge, Dlodelle n. dgl.; ar 

betriebsfremde Perjonen anshändigt oder in fonftiger 

Weile ein Betriebsgeheimnis verleht; 

d) wem ex fidh eines Eigentumspergehens fehuldig macht: 

toern er Die Betriehöruhe oder ben Betriebsfrieben ftört, 

Ms Störung des Betriehafriedeng gilt inshefondere bie 

borfäßliche Nicht- oder Schlechtansführung bon Anord: 

nungen der Velriebsführung fotoie eine ımberechligte 

Denumziation. 

e 

f) mern ex fid} ungehörig gegenüber der Kundfchaft ber 

nimmt. 

Nach Möglichteit [oIl der Vertranensrat dur der Friftlofen 

Entlafung gehört werden. 

11
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Unjall» und Shadensverhätung: 

Feder Arheitsfanerad ift verpflichtet, dafiir zıt forgen, 

dah Berriebsunfälle vermieden ‚werden, Die für den 

Betr. Betrich beftchenden Unfall und Fenterberhittintgs- 

vorfchriften find peinficht zu beachten, inshefondere 

dürfen Vorrichtungen zuc Unfallverhitung, Fener- 
Töfcheinrichtumgen und fonftige Sicherheitsvorrichtum: 

gen nicht befeitigt oder umeirffan gentacht erben. 

Leitern, Serüfte, Sicherheitägurte, ähnliche Silfe- 

eierichlungen and Werfzeuge, befonders folche, die an 

das Lichte und Strafinch angefehloffen werden, ditrfen, 

fans fie nicht den Unfallberkütungsvorjcriften ent 

Iprechen, nicht bemugt erden, Derartige Fülle find fo 

fort zu melden, damit die Geräte oder Werkzeuge in 

Ordnung gebracht werden. 

Die Notausgänge find ftets freizubalten. 

. Zur Vermeidung von Itglüctsfällen tft mit Seuer und 

2icht befoniders borfichhig umzugehen. Die Dedel der 

Hydranten dürfen nicht durch Darauflegen von Begen- 

Händen unzugänglich gemacht und Fenerlöfchapparaie 
von den fite fie beftimmuen Pläßen nicht weggenem- 

men erden. E83 ift fireng darauf zu achien, bafı die 
Schugfäften über den Hydranten weder verftellt noch 

zugehängt tverden. Die vorhandenen Feuerlöfcyeinrich- 

tungen dürfen zur feinen anderen als ihrem Beftim- 

mungszwed berivendel werden; jeder daran tmahr- 
genommene Schaden ift fofort zu melden, Bei Eintriti 
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von Fener- und fonftiger Gefahr find fänttliche Ge- 
folgjehaftömitglieder verpflichtet, den Anordnungen der 
mit den Schuß: und Rettungsarbeiten beauftragten 

Acheitsfameraden Folge zu Teiften und ihiren auf Ver- 

fangen behilflich zur fein. 

3. Unfälle find fofort durch dent Berunglüdten oder einen 

feiner Wrbeitsfameraben nad) Anlegen eines Notver- 
Bandes dem mit der Führung der Mbteilung beauftrag- 

ten Arbettäfameraden zu melden, Bei Arbeiten außer- 

halb des eigenen Betriebes tft fofort das zuftändige 
Mebeit3biiro zır benachrichtigen. 

si 

Allgemeine Borjhriften: 

1. Dag Umkletden und Waf'en darf — abgefehen von 
abweichender Vereinbarungen in bejonderen Fällen — 

nicht mmährend dex Arbeitszeit und nur in den dazu bes 

ftimmten Räumen gejhehen. Die leider find in dem 
berfchließbaren Schrank oder an den dafitr borgefehe- 

ven Stellen aufzubeivahren. Fahrräder find nur an 

den dazu beftimmten Plägen abzuftellen und zu ficgern. 

2. Das Raucjen während der Wrbeitszeit ift nicht ges 

Ttattet. Fir die von der Betriebsführung ober durch 
behördliche Borichriften gefemgeichneten Räume ijt 

das Rauchen grundfäglich zit jeder Zeit umterfagt, 
Ausnahmen biefes Nauchverhotes Tann der Betrieba- 

führer gemähren, fo 3. B. bei Arbeiten in Neubauten 
ober im freier, fotveit Feine Geuergefaht befteht. 

13
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. Jeder Handel, auch von Geiten der Sefolgichaftsmit- 

glieder, innerhalb des Betriebes, 5. B. mit Ehivaren, 

Betränken, Tabakwaren ft. ift verboten. 

. Sen Suwärnten von Speifen in ben Fabrif- und Ar- 

beitsräumere find mn die tr ben Betrieben oder bei 

den beir. Runden für diefen Zwed zur Berfügeng 

ftehenden Gintihtungen zu benugen. Das Herbeiholen 

bon Speifen und Getränfen ift nıte zit den Beiten ge- 

ftattet, die von dem Vetriebsführer oder beffen Stell 

bertreter im Einvernehmen mit dem Vertrauensrat 

feftgefebt find. 

Bejuche fremder Berfonen — mh bon Angehörigen 

ber Gefolgfhaft — find nur mit ausdrüdlicher Er- 

Taubnis des Vetriebsführers oder beffen Stellvertre- 

ter erlaubt. 

. Mit Licht, Heizung, Kraft und Wafjer ift fparfant um- 

äugehen. Geräte und Werkzeuge, bie an Licht, Kraft 

oder Gas angefchloffen werben, find nach Gehraud; fo- 

fort asfer Betrieb zu jegen. Das gleiche gill für Döt- 

lampen und ähnliche Geräte. Schäden an ber Gad- 

ober Waflerleitung und an der efeftrifchen Leitung 

find imberzlügfich bent nächftbetantwortlidien Arbeits- 

tameraden zu melden. 

. Keffelhäufer, Mafchinentäume und die mit Eintritts- 

verboten bezeichneten Näunte dürfen ur bon den darin 

befihäftigten Arbeitstameraden betreten iverben. Bet 

Arbeiten in fremden Betrieben it immer bie Geneh- 

migung bei den zufländigen Betriebsführern einzu- 

holen. 
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8. Die unbefugte Bemigung der Fahrftühle ift verboten. 

9. Jeden Arbeitsfanteraden if e8 ftxengfiens unterfagt, 

Kunden um Gelb anzugeben, es fei bern, der Arbeits: 

Tanerad hat einen johriftlichen Auftrag Hierfür bon 

dem zuftändigen Büro, 

10. Bei auswärtigen Arbeiten (Weontage, Revifton, fon- 

fige Befuche) hat jeber Arbeitsfamerad größtiöglichfte 

Nüdficht zu nehmen. Bei Wrbeiten in betohnten 

Räumen ift mit der erdenflichften Vorfiht zu verfah- 

ven. Xeber entflandene Schmup ift baldmöglichit zu 

entfernen. Bei Meinungsverfchiebenheiten entfcheibet 

der mit der Führung beauftragte Arbeitäfamerad. 

Seine Entfheidung ift zirnächft enbgültig. Widerredeit 

oder Wußeinanderfeginigen bei der Sundichaft müffer 

unterbleiben. Glaubt ein Arbeitsfamered, Eintvand 

gegen eine Ent[cheibiung erheben zu müffen, jo tft bie- 

fer bei dem Vetriebsführer ober beijen Beauftragten 

im Büro borzutragen. 

€8 Ift auf feinen Fall geftattet, Wertiicteile über be- 

reits ausgeführte ober noch auszuführende Arbeiten 

abzugeben oder Angaben über Preife zıt machen, auch 

nicht auf Verlangen der Kundidaft. Die Kundichaft 

tft in folhen Fällen immer an das zuftändige Büro 

zit beriveifert. 

Heder Arbeitsfamerab trägt die Verantwortung für 
das ihm übergebene Material, Das gleiche gilt für bie 

Nüdfendung des nach Weenbigung der Arbeit ührig- 

gebliebenen Materials. SMeinmaterial darf nur in be- 

15



fonderen Füllen felbft eingekauft werden; die Belege 

hierfür find hei der Abrechnung borzilegen. 

Die Meldung der Fertigitellung von Montagearbeiten 

muß mindeitens einen Tag bor Beendigung der Arbeit 
getätigt werden, damit die Vorbereitungen zur Ah- 

nahme getroffen werden Fönnen. 

812 
Arcbeitäporjchriften: 

1. Alle Gefolgipaftsmitglieder Haben den Amiveifungen 

äu folgen, welche die mit der Führung und Beanffich- 

tigung beauftragten Wcbeitäfameraden Dei der Aus« 

führung ihrer Obliegenheiten erteilen, Ste find ber- 

pflichtet, die von dem Betriebaführer und feinen Be- 

aufteagten zur Erhaltung der Ordnung und Sicherheit 

dor Leben und Eigentum im Betrieb und ber Berwal- 
tung erlaffenen Vorfehrifter einzuhalten. Der auffiht- 
führende Arheitsfamerad haftet dem Betrichafiihrer 

für die Eeteilung der notwendigen Unmeihingen fordie 
für ihre Drrcchfihrung. 

2. Für jede zur Ausführung übergebene Arbeit nf von 
der zuftändigen Stelle ein Jchrifflicher Auftrag aus- 

gefertigt fein. Diefer ivird dem Arbeitsfameraben 

übergeben und dient nad) Fertigftellung der Arbeit als 

Unterlage für die Lohnabrechnung. 

Das Arbeitsentgelt Fan nur ausgezahlt erden, mern 

a) bei Arbeiten in ben Werkftättern ber Mrbeitäzettel 
mit Angabe der abgelieferten Stüdzahl und der 
Revifionsbefeheintgung abgeliefert wird; 
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b) bet Arbeiten bei ber undfhaft die gefeifteten Ar- 
beitsftunben auf dem borgefchriehenen Lohnzettel 

vom Funden redjtegültig bejcheinigt und bon dem 

Auffichtsfiihrenden beftätigt jind. 

Um Srertünter oder eine Verzögerung der Abrechnung 

zu bermeiden, müffen alle auszufüllenden Spalten des 

Arbeitögettelö gut leferlich ausgefüllt fein. 

. Geber Arbeitsfnmerad Hat feinen Arbeitsplag und die 

ihm anbertiauten Werkzeuge in Ordnung zu halten. 
Gebrauchte Bugivoffe und Purklappen forwie Holz 

Tpäne und forftige Wbfälle dürfen nicht über Nacht am 

Arbeitsplah berbleiben, jondern mälfen in die Dazır be- 

ftinmmiten Behälter Kam. Lagerftellerr gebracht werden. 

Zeichnungen, Schaltungen und Dodelle find mit be 

jonderer Sorgfalt zır behandeln und nad Benußung 
an die vorgefihriebene Stelle abzufiefern. Bon Zeich- 

nungen, Befchreibungen, Bebrauchamuftern, Modellen, 

Preißunterlagen ufio. darf niemand ohne Zuftimmung 
der Betriebleitung Nachbildungen ober Abfchriften 

machen, Die — auch) nur zeittweife — Entfernung aus 

der Fabrik ohne ausprüdliche Genehmigung ift ftreng 

unterjagt. 

. MWerkzenge und Sulteumente find fachgemäß zu behan- 

deln; das Schadhaftiverden oder dev Verkuft find fo 

fort zu melden, 

Yedes Wefolgfchaftsmitglied, das Werkzeuge zu Aus- 

führung feiner Arbeit benötigt, erhält einen verfchlich- 
baren Behälter (Kaften, Schrank oder dgl.) und ij für 
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da3 ihm ühergebene Werfzeug berantivortlich. Ks er- 

halt darüber ein Verzeichnis, in das die Zit- und Ib: 

gänge eingetragen werden. Eigenhändige Eintragim- 

gen in diefes BVerzeichnis dürfen von dem Gefolg- 

Ikhaftsmitglicd nicht gemacht werden. 

Die zum allgemeinen Gebrauch vorhandenen Merk 

zeuge müffen fofort nad) erfolgter Bergung in md- 

nungögemäßent Zırltand zcädgegeben iverden. Spä- 

tejtens am Wochenfchluß, bei auswärtigen Mortagen 

nach Beendigung der Arheit, find fämtliche derartigen 

Werkzeuge in ordruungsgemäßen Zuftand zurüdzugebei, 
Die Andgabe neiter oder der Umtaufch unbrauchbar 

geinordener Werkzeuge erfolgt mir gegen Aırsiveis. Un- 

brauchbar geimordere Werkzeuge tverden nur dann 

Toftenfos erfeßt, wen die Unbrauchbarkeit durch Ab- 

nung deutlich erfennber it oder Wruchftide zur: 

gegeben werden, tvelche die Werkzeuge Fennzeichtten. 

Für die Benugung von eigenen Werkzeugen toted feine 

Vergütung nemähtt. 

. Geber Arbeitsfamernd hat die bon ihm zu bedienenben 
Mafchinen forgfältig zu behandeln und in der dafür 
feltgefeßten Zeit forglam zu zeinigen. Die Reinigung 

darf nur mährend der Außerbetrichjegung erfolgen, 
Veränderungen und Ausbeflerungen an den Mafchinen 

und Merkengborrihtungen dürfen eigemächtig wicht 

erfolgen. Das Schabhaftiwerden von Meafchinen if 
fofort dem mächjfioergefehten Hrbeitsfameraden zu 

melden.   

7. Feder Arbeitsfaomerad Ift verpflichtet, jedimede Verhin- 

derung an feiner Arbeit fofort dem mit der Firhrung 
Beanftragten Arbeitsfameraden zit ntelden. Dasfelbe 

gilt, wenn das Material zur Weiterarbeit auszıgehen 

droßt und damit eine Arbeitäunterbredhung zu enivar- 

ten tft. Erfennbare fehler, die fich im Meaterial oder 

in der borhergehenden Veaibeitung zeigen, hat ber 
Arbeitsfamerad dem mit ber Führung beauftragten 

Acheitöfameraden zu melden, ehe an dem betr. Stüd 

meitergearbeitet twird. Erfolgt die Ynzeige nicht, jo 

wird ein Entgelt für die Arbeit an dem fehlerhaften 
Stil nicht gewährt. 

8. Wer ein ihm anbertrautes Std‘ vorfäglich oder fahr- 
käffig verdirbt oder anders als ihm angegeben nder 

fonft fehlerhaft beatheitet, evhält hierfür feinen Lohn, 

Er Tann zur Erfaleiftung bes berdorbenen Stüdes 
herangezogen werben. 

9. Wer Stüde, die er felbft als Ausjchuß erfennt oder 

die bei der Nepifion als Ausfchuß feitgeftellt werden, 

zerftört, Teifeite fchafft ober unfenntlich nacht ader 

andere hierzu beranlaßt, verzichtet darauf, dap ihm 

feine Berantwortlichfeit zum Bmede ber Schabenerjag 

pflicht nachgetviefen toird. Sfeber Schaden, ber nad): 
geiviefenermaßen dent Betriebe borjäßlich oder infolge 

grober Fahrläffigfeit durch einen Arbettsfanteraden 
zugefügt wird, fei e3 an Werkzeugen, Mafchinen, 

Beichnungen, Geräten, Werk- und Betriebsjtoffen oder 

an anderen Sachen, tft zu erfepen. Die eftftellung 

des Schabens erfolgt unter Hinzuziehung des Ber- 

frautensrales. 

ui



10, 

14, 

13. 

Übriggeblichbene Materialien nnd Abfälle von Mate 
til find erdmiengegemäß ziwidzugeben. Die Mit- 

nahme von Werkzengen, Materialien und Abfälfen ift 

nicht geftattet. 

Die Anfertigung von Privatarbeiten ohne ausdrüd- 

Hche Erlaubnis der Betriebsführıng während der 
Arbeitszeit ift verboten. 

Die Vornahme don Arbeiten für dritte, aleihailtia 

05 mit oder nhne Entgelt, ift verboten. Sie gilt als 

Schwarzarbeit und danıtt als Schädigung ber Be- 

teiebsgemeinichaft. 

. Der Betriehsführer far im Einvernehmen mit dem 

Beriranensrat jeden Arbeitälameraden beim Ber 

laffen der Arheitöjtele veranlaffen, fih wegen mit- 

geführter Gegenftände anszımveifen. 

Bei feinem Ansfcheiden ans, dem Belriche hat der 

Arbeitsfamerad alle ihm überlaffenen Majchinen, 

Werkzeuge ır. dgl. ordnungsgemäß dem mit der lh- 

zung der Abteilung beauftragten Arbeitsfanteraden zu 

übergeben. Exft, nachdem die ordnungsgemäße liber: 
gabe von ben zuftändigen Stellen befeheinigt ift, er- 

folgt die Auszahlung des veftlichen Arbeitsentgelies. 

Der auzfiheidende Webeitäfamered hat die Pflicht, den 

Nachfolger an jeinem Arbeitsplab über den Stand der 

Arbeiten zn imterrichten, 

20   

513 
Mahknahmen bei VBerftöhen: 

Bei Verjtößen gegen diefe Arbeitsordiuung umd die nad} 

ihrer Mahgabe oder den fonftigen gefeplichen Beftimnun 

gen erlajfenen Anorönungen, bei erheblichen Berjtögen 

gegen die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und der 

Sicherheit des Betriebes erlaffenen Borfriften farm das 
fhuldige Gefolgfchaftemitglieb mit folgenden Maßnahmen 

je nach der Schmere des Falles durch den Betriebsführer 

ım vorherigen Einvernehmen mit dem Bertrauensvat be- 

ftraft werben: 

a) münblicer ober fehriftlicher Vertvarnung, die in geeig- 

neter Weife der Betriebsgemeinichaft befanntgegehen 

werden Fanıt; 

b) Bußen bis zur halben Höhe eines Zagesverdienftes. 

Diefe Bupen erden bei der nächjften Gehalts ober 

Lohnzahlung abgezogen nd zum Beften der NSG. 
„Kraft durdy) Freude” berivendet, Unberiihrt bierbon 

bleibt der etwaige Anfpruch auf Erjag des entftan- 

denen Schabens. 

c) Ausfchluß aus der Betriehögemeinfchaft. 

g 14 
SchIngbeftimmungen: 

eber Arbeitsfamerab tft nicht nur berechtigt, jonbern ber- 

pflichtet, Anregungen, die zur Verbefjeritng ber Wrbeits- 

bedingungen und der Axbeitätveife dienen, botzubringen. 

Hierfür ftehen ihm ber Betriebsführer, der Beauftragte 
desfelber und der Vertranensrat jederzeit zur Verfügung. 
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Bekanntmachungen det Betriebsfihrers ar die Sefolgichaft 

erfolgen vehtensielfan dirvch Arfehlag an dert dafür dor 

acfehenen Stellen. E3 kan fi niemand davanf berufen, 

den Anfchlag nicht gefefen zu haben. 

Ui vorübergehend abmwejende Arbeitäfanteraden wor Scha- 

ben zu bewahren, werden affe Belanntntadungen gefan 

meft und fönmen in ben Büro des Vetriebsführers bzw. 

deffen Stellvertreters eingefehen werden. 

. 816 

Hnderungen, Ergänzungen und Anslegungen der Arbeits: 
ocdmeng werben dir) Exlaß von Nachteägen jeweils in 

derjelberr Form befannigegeben. Stehen gejegliche vder 
taziffiche Beftinimungen dem entgegen, fo gehen diefe der 

Belriehsorbnung vor, 

817 

Die Betriebsordnung ift in der Vertrauensratsftgung bon 

25. 8. 1934 durchgefprochen ind qutgeheihen worden. Sie 

Icitt am Tage der Verkiindigng in Seaft. Die bisherigen 

Arbeitsordnungen werden gleihzeitig aufgchuben. 

Berfünbet 
in Franffurt a. M. 

am 21. September 1934. 

Der Führer des Betriebes: Lehner. 
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Anhang zur Betriebsordnung 

Arbeitszeit gu $ 4/N: 

Die Arheitzzeit fir die Arbeitslameraben, die im Betrieb 
tätig find, it ab 3. 9. 1984 auf 45% Stunden feftgefeht, 
und zwar: \ 

bon Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 15'% Uhr, 
Samstag bon 7 Uhr bis 12% Uhr. 

Für die Arheitsfameraden, die in den Büros befchäftigt 
find, ift die Arheitzgeit auf 45 Stunden feftgefeßt, und zivar: 

bon Dionfag bis Freitag von 8" Uhr bis 17 Uhr, 
Santstag von 8/, Uhr bis 18%/s Uhr. 
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